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[1652 ] A

NOTIZEN [VON BEAT II . ZURLAUBEN, DEM VERMITTLER IM STREIT ZWI¬
SCHEN DER ABTEI RHEINAU UND DEN GEMEINDEN MARTHALEN
UND BENKEN]1

"Rynauw [ : ]
[1 . ] Das gotshuss wurde durch dise Nüwerung beschwert , wan sy Jerlich

müesten einen eignen hinusschicken mit den Trägern rechnen , die

Puren [ =Dorfgenossen ] sindt schuldig Jren Zins und Lächenherren
nachzekhommen.

[2 . ] Wan sy erst nach dem Verkhauff der güetern die Angebung thun sol¬
len , sindt sy by brieff und sigel nit geschirmbt , die wysend das
ohn Jr wussen und willen Niemand Nüt verkhauffen solle.

[3 . ] Das Lauben ist Unlidenlich in des gotshuss Wäldern , exempel [ Klo¬

ster ] Hermetschwyl und andere lydendts nit.

[4 . ] Jtem die gmeinden schonend fyn Jre eignen wälder.

[5 . ] Das gotshuss solte in sinen costen den fuhrlohn umb wyn abholen,
so die Puren für den Kernen geben , ist nit billich , dan sy Kher-

nen Zins schuldig , so sy lieber wyn geben , so mögen sy denselben
Jn Jren costen liieren.



[6 . J Warumb soll den Predicanten für den Embdtzehenden ein willen ge¬
macht werden , wan die Puren khein Embdtzehenden schuldig sindt,
sindt sy den schuldig , so gehört er den Zehendenherren , der mag
dan den Pfarherren davon geben.

[7 . ] Verendert die natur der hooffstath , also auch eintweders der Ze¬
henden oder der Zins . Vilicht aber billich der Zehenden.

[8 . ] Für den dein Zehenden gar ein spott gemacht.

[9 . ] Fragen ob die Zallungen 362 gl . A° 1650 Zalt . Jtem 1000 gl . 1651
uff Pfingsten [ =28 . Mai ] sambt andern Zinsen . Sy sind Schuldner
und sümig gewessen , solten billich den costen geben , hatend woll

Zu Zalen uss den 6000 gl . so Jnen nachgelassen sye ” .

1 ) Zu diesem Streit s . weiter etwa AH 84/74.

AH 97 , 164 r (aufgeklebt)
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